
Drei Ministerien

Die Bundesregierung indes
glaubt, dass deutsches Recht
in der vom Gericht angespro­
chenen Frage mit EU-Recht
bzw. europarechtlichen Vor­
gaben in Einklang steht. Das
ist Inhalt der Stellungnahme,
an der Umwelt-, Innen- und
Wirtschaftsministerium in
Berlin arbeiteten. Und das of­
fenbar bis kurz vor Tores­
schluss. "Die Stellungnahme
muss heute dem EuGH über­
sandt werden, da heute die
Übersendungsfrist abläuft" ,
erklärte das Wirtschaftsmi­
nisterium am Montag auf An­
frage.

Verträg Iichkeitsp rüfu ng
Kraftwerksbetreiber Trianel
teilt die Auffassung der Bun­
desregierung. Doch selbst
wenn der EuGH die Klage­
rechte erweitern sollte, ist
Trianel davon überzeugt,
dass die Klage der Natur- und
Umweltschützer ins Leere
läuft. Mit einer "vollumfäng­
lichen FFH-Verträglichkeits­
prüfung" (Fauna-Flora-Habi­
tat) wollen die Kraftwerks­
bauer nachweisen, dass die
Lippeaue keineswegs so
durch das 750 Megawatt­
Steinkohlekraftwerk beein­
trächtigt wird, wie es die Klä­
ger befürchten .• Fie-
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LUNEN • Ab Herbst 2012 soll sen, Geschäftsführer des
das TrianeI-Kraftwerk BUND in NRW.
Strom produzieren. Vorerst In seiner Stellungnahme
produziert es aber immer für den EuGH stützt sich der
wieder eine Menge Papier - BUND auch auf ein Rechts­
in Form von Schriftsätzen. gutachten des Umwelt- und
Für das Verfahren vor dem Europarechtlers Prof. Dr.
Gerichtshof der Europäischen Bernhard Wenger (Uni Erlan­
Gemeinschaften (EuGH) gen-Nürnberg). Der sieht
mussten die Verfahrensbetei- auch Verstöße gegen EU­
ligten bis gestern ihre Stel- Wettbewerbsrecht. Blieben
lungnahmen einreichen. nämlich die Klagerechte ge-

Für den Bund für Umwelt gen Industrievorhaben in
und Naturschutz Deutsch- Deutschland eingeschränkt,
land (BUND) führe dies zu Wettbewerbs-
tat das Anwalt verzerrungen.
Dirk Teßmer
(Frankfurt,
Foto). Er legt
dar, dass das
deutsche Um­
welt-Rechts­
behelfsgesetz
nach Ansicht
des BUND ge­
gen europarechtliche Vorga­
ben und internationale Ver­
träge verstößt.

Genau diese Frage soll der
EuGH klären. Denn bislang
sind die Klagerechte von Na­
turschutzverbänden in
Deutschland begrenzt.

Entscheidung 2010?
Verstöße gegen das Natur­
schutz- und Immissions­
schutzrecht, die BUND und
Bürgerinitiative Kontra Kohle
Kraftwerk in ihrer Klage ge­
gen die erste Teilgenehmi­
gung für das Kraftwerk im
Stummhafen geltend mach­
ten, konnten deswegen im
März vor dem Oberverwal­
tungsgericht Münster (OVG)
nicht verhandelt werden. Das
OVG rief daher den EuGH in
Luxemburg für eine Grund­
satzentscheidung an (wir be­
richteten). "Wir gehen davon
aus, dass im Frühjahr 2010
mündlich verhandelt wird
und im September 2010 eine
Entscheidung durch den
EuGH fällt", sagte Dirk Jan-


